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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Nurmehr wenig Widerstand kam dieses Jahr von den Kantonen. Zwar verlangten sie
einen Ausbau des Föderalismus und eine stärkere Stellung in der Aussenpolitik. Doch
stellten sich ihre Vertreter an der Konferenz der Kantonsregierungen, mit einer
Ausnahme, deutlich hinter das Reformwerk. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.1996
DIRK STROHMANN

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Die für die Aufklärung von organisiertem Verbrechen oft hinderliche föderale
Kompetenzordnung soll revidiert werden. Das EJPD hatte im Vorjahr einen Vorentwurf
für eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung gegeben. Dieser sah
vor, der Bundesanwaltschaft mehr Kompetenzen bei der Ermittlung einzuräumen. Als
Reaktion auf die Kritik der Kantone, die eine weiter gehende Reform gewünscht hatten,
kündigte der Bundesrat im Berichtsjahr einige Modifikationen an. So sollen die
Bundesbehörden in bestimmten Fällen nun nicht mehr, wie ursprünglich vorgesehen,
nur die Untersuchung durchführen, und die Sache dann den Kantonen übergeben,
sondern auch als Ankläger vor den kantonalen Gerichten auftreten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.01.1997
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Das Parlament stimmte der Revision des Publikationsgesetzes ohne nennenswerte
Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf zu. Dieses regelt die amtlichen
Veröffentlichungen und Sammlungen des Bundes (Bundesblatt, Amtliche und
Systematische Sammlung). Ein kleines föderalistisch gefärbtes Intermezzo ergab sich
insofern, als der Ständerat auf Antrag Stähelin (cvp, TG) beschloss, die
Kantonsverfassungen weiterhin in die Systematische Sammlung aufzunehmen. Die
Begründung für seinen Antrag lautete, dass damit die grosse Bedeutung der
Kantonsverfassungen für den Bundesstaat zum Ausdruck gebracht werde. Der
Nationalrat teilte diese Meinung. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession als Zweitrat mit dem zweiten
Massnahmenpaket zur Aufgabenteilung zwischen dem Bund und den Kantonen. Nach
dem früheren Beschluss, dessen wichtigsten Teil, die Revision des
Hochschulförderungsgesetzes, separat zu behandeln, beschränkte sich die ursprünglich
als Wiederbelebung des Föderalismus konzipierte Vorlage auf einige administrative
Vereinfachungen.
Die sechs Erlasse waren denn auch nur in einigen Details umstritten. Eine wesentliche
Differenz zum Ständerat ergab sich einzig bei der Neufassung des Wasserbaugesetzes,
wo sich die Volkskammer der bundesrätlichen Version anschloss, wonach an
finanzstarke Kantone keine Bundesbeiträge mehr ausgerichtet werden sollen. Kleinere
Abweichungen zu den Beschlüssen des Ständerats schuf die Volkskammer zudem bei
den Bundesgesetzen über die Invalidenversicherung und über die Fischerei. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1990
HANS HIRTER
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Die noch bestehenden Differenzen beim zweiten Massnahmenpaket zur
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen konnten im Berichtsjahr ausgeräumt
werden. Beim Wasserbaugesetz beharrte der Ständerat auf seinem Entscheid, dass bei
Hochwasserschutzbauten auch die finanzstarken Kantone subventionsberechtigt sein
sollen, worauf der Nationalrat nachgab. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm im Mai Kenntnis vom Vorentwurf für ein Gesetz, das den
Kantonen Mitwirkungsrechte in der Aussenpolitik einräumen soll. Die Vorarbeiten
dazu waren im Vorjahr von einer aus Kantons- und Bundesvertretern paritätisch
zusammengesetzten Gruppe geleistet worden. Er beauftragte das EDA, einen Entwurf
zuhanden der Vernehmlassung auszuarbeiten. Auf die Forderung der KdK (Konferenz
der Kantonsregierungen), mit ihr eine formelle Vereinbarung über die sofortige
Anwendung der im Gesetz vorgesehenen Regeln abzuschliessen, trat der Bundesrat
aber nicht ein. In der Praxis wurden die Regeln jedoch ab dem 1. September auch ohne
Vorliegen einer solchen Vereinbarung angewendet. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat veröffentlichte im Dezember seine Botschaft zu einem neuen
"Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes". In
der vorher durchgeführten Vernehmlassung hatten sich die Kantone, welche an der
Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt gewesen waren, durchwegs positiv geäussert.
Grundsätzliche Kritik war jedoch von der SP gekommen, welche eine
Kompetenzverschiebung in der Aussenpolitik zulasten des Bundes und damit eine
Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit namentlich auch in der Frage der
europäischen Integration befürchtete. Andere Kritiker sahen keine Notwendigkeit für
ein spezielles Gesetz, da die darin enthaltenen Regeln in der Praxis seit Herbst 1996
ohnehin angewendet werden. Der Entwurf des Bundesrates hält fest, dass die Kantone
namentlich dort an der Aussenpolitik des Bundes mitwirken dürfen, wo durch den
Abschluss internationaler Verträge ihre durch die Verfassung garantierten
Kompetenzen oder ihre Rolle als Vollzugsorgan berührt werden. In diesen Bereichen hat
der Bund gemäss dem Gesetzesentwurf die Kantone rechtzeitig und umfassend über
seine Vorhaben zu informieren und sie bereits in der Vorbereitungsphase von bi- oder
multilateralen Verhandlungen anzuhören. Namentlich dann, wenn ein aussenpolitisches
Vorhaben die verfassungsmässigen Kompetenzen der Kantone tangieren kann, haben
die Kantone bei der Vorbereitung der Verhandlungsmandate ein Mitspracherecht, und
sie sollen in der Regel auch während den Verhandlungen angehört werden. Umgekehrt
werden die Kantone verpflichtet, die erhaltenen Informationen vertraulich zu
behandeln und die Umsetzung von internationalem Recht, soweit diese in ihre
Kompetenz fällt, ohne Verzug vorzunehmen. Der schlanke Gesetzesentwurf, der nur
gerade neun Artikel zählt, schafft selbst noch keine neuen Organe, sondern überlässt
die konkrete Ausgestaltung der Modalitäten dieser Mitsprache einer zwischen Bund und
Kantonen abzuschliessenden Vereinbarung. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1997
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit dem neuen Bundesgesetz über die
Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes. Eine aus Abgeordneten aller
vier Bundesratsparteien zusammengesetzte Kommissionsminderheit beantragte
Nichteintreten. Ihre Opposition richtete sich nicht gegen den Inhalt des Gesetzes an
sich, sondern sie erachteten es schlicht als überflüssig, da dessen Kerngehalt bereits in
der neuen Bundesverfassung (Art. 55 der definitiven Fassung) enthalten sei. Die
Kommissionsmehrheit hielt dem entgegen, dass die vom Gesetz vorgenommene
detailliertere Regelung durchaus nützlich sei. Von besonderer Bedeutung sei dabei
namentlich der im Gesetz, aber nicht in der Verfassung enthaltene Grundsatz, dass
durch die Mitwirkung der Kantone die aussenpolitische Handlungsfähigkeit des Bundes
nicht beeinträchtigt werden darf. Der Nichteintretensantrag wurde mit 26:11 Stimmen
abgelehnt. In der Detailberatung wurde die Bedeutung dieses letzterwähnten
Grundsatzes noch betont, indem er vom sechsten in den ersten Artikel verschoben
wurde. Dem Misstrauen, das der Ständerat der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
als allfälliges Sprachrohr der Kantone entgegenbringt, wurde insofern Rechnung
getragen, als explizit festgehalten wurde, dass der Bundesrat nicht die Meinung „der
Kantone“ an sich, sondern diejenige „aller“ Kantone einbeziehen muss. Trotz diesen
Präzisierungen liessen sich nicht alle Mitglieder des Ständerats von der Notwendigkeit
dieses neuen Gesetzes überzeugen. In der Gesamtabstimmung votierten 26 für und 9
gegen die Vorlage. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1998
HANS HIRTER
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Als Zweitrat befasste sich der Nationalrat mit dem neuen Bundesgesetz über die
Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes. Wie bereits im Jahr zuvor in
der kleinen Kammer waren die Meinungen über die Notwendigkeit dieses neuen
Gesetzes geteilt. Die Kommissionsmehrheit hatte Nichteintreten beantragt und wurde
dabei von den Fraktionen der FDP, der SVP, der GP sowie der äusseren Rechten
unterstützt. Mit 81:80 Stimmen beschloss der Nationalrat jedoch, auf das Geschäft
einzutreten. In der Detailberatung schuf der Nationalrat einige Differenzen zur kleinen
Kammer. So ersetzte er etwa die vom Ständerat gewünschte Berücksichtigung der
Interessen und der Stellungnahmen „aller“ Kantone wieder durch die Bezeichnung „der“
Kantone, um damit klarzumachen, dass nicht in jedem Fall jeder einzelne Kanton
berücksichtigt werden muss. Der Ständerat gab in dieser Frage nach, betonte aber, dass
dies keinesfalls heissen könne, dass damit die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
als Vertreterin der Kantone gegenüber dem Bund akzeptiert sei. In der
Schlussabstimmung votierte im Nationalrat eine Mehrheit von 123:23 für das Gesetz; im
Ständerat gab es eine Gegenstimme. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifizierung des 2. Protokolls zum
europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen Gebietskörperschaften. Dieses stellt eine Ergänzung des bestehenden
Abkommens dar, indem es die entsprechenden Regeln der regionalen Zusammenarbeit
auf Gebietskörperschaften (Gemeinden, Kantone) ausweitet, welche nicht an den
Staatsgrenzen liegen. Das Parlament hiess den Beschluss diskussionslos und ohne
Gegenstimme gut. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2002
HANS HIRTER

Mit der neuen Bundesverfassung von 1999 wurde die Vorschrift, dass Verträge der
Kantone unter sich oder mit dem Ausland vom Bundesrat genehmigt werden müssen,
durch eine Informationspflicht ersetzt, wobei neu nicht nur der Bund, sondern auch
die anderen Kantone in Kenntnis zu setzen sind. Der Bundesrat schlug Ende 2004 eine
Teilrevision des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vor, um den
gesetzlichen Rahmen an diese Neuerung anzupassen. Dabei soll insbesondere auch
festgelegt werden, in welcher Form die Kantone zu informieren sind, und wie diese und
der Bundesrat allfällige Einwände vorbringen können. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2004
HANS HIRTER

Das Parlament hiess ohne Gegenstimmen eine im Vorjahr vom Bundesrat beantragte
Teilrevision des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes gut. Zweck der
Revision war die Regelung der Information des Bundes und der anderen Kantone über
Verträge, welche Kantone unter sich oder mit dem Ausland abschliessen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

Interkantonale Zusammenarbeit

Im August legte der Bundesrat dem Parlament das Zusatzprotokoll vom 9. November
1995 zum Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zur Genehmigung
vor. Dieses Zusatzprotokoll des Europarates stellt eine Konkretisierung des
Rahmenabkommens von 1980 dar, das in der Schweiz 1982 in Kraft getreten ist. Es soll
namentlich mit einheitlichen Regeln die mit dem Rahmenabkommen geförderte
Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden erleichtern. In der 1996 durchgeführten
Vernehmlassung hatten allerdings nicht wenige Kantone Bedenken geäussert. Sie
befürchteten, dass ihre Aktivitäten von diesem Protokoll nicht gefördert, sondern
gehindert würden. Hintergrund für diese Kritik war, dass die bestehenden
Kompetenzen der Kantone im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
nach Verfassung (Art. 9 und 10 BV) und in der Praxis über das hinausgehen, was das
Protokoll stipuliert. Sie verlangten deshalb, dass sich die im Protokoll vorgesehene
Genehmigung von grenzüberschreitenden Abkommen durch die Landesregierung auf
solche beschränken muss, welche für den Bund oder die nicht daran beteiligten
Kantone von besonderer Bedeutung sind. Die Kantone verlangten insbesondere auch,
dass das im Vorjahr abgeschlossene "Karlsruher Abkommen" für die
grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit in der Rheinregion gegenüber dem
Zusatzprotokoll Vorrang haben soll. Der Bundesrat sicherte dies zu und entgegnete den
Bedenken der Kantone in Bezug auf eine Einschränkung ihrer Rechte, dass das Protokoll
die innerstaatliche Kompetenzverteilung nicht antaste. Wichtig sei das Protokoll zudem,
weil es sich nicht auf staatliche Abkommen beschränke, sondern auch einheitliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.08.1997
HANS HIRTER
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Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsstellen oder - z.B. im Bereich des
Regionalverkehrs - privatrechtlichen Organisationen setze. 13

Im Rahmen der Beratung der Totalrevision der Bundesverfassung (BRG: 96:091)
beantragte Vallender (fdp, AR), dass kantonale Verträge mit dem Ausland nicht mehr
der Genehmigungspflicht durch den Bund unterstellt sind. Dieser Vorschlag konnte
sich im Nationalrat und anschliessend auch im Ständerat durchsetzen. In Zukunft
müssen derartige Abkommen – welche den Interessen des Bundes sowie der anderen
Kantone freilich nicht widersprechen dürfen – dem Bund nur noch zur Kenntnis
gebracht werden. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1998
HANS HIRTER

Beide Parlamentskammern hiessen das Zusatzprotokoll vom 9. November 1995 zum
Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ohne Gegenstimme gut. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1998
HANS HIRTER

Städte, Regionen, Gemeinden

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifizierung der Europäischen Charta
der kommunalen Selbstverwaltung. Diese enthält Grundsätze, welche den Gemeinden
erlauben, ihre Angelegenheiten möglichst eigenständig zu regeln. Dazu gehören
insbesondere Garantien hinsichtlich der Kompetenzen, der finanziellen Ausstattung
und der Verwaltungsorganisation. Materiell bringt diese 1988 in Kraft gesetzte und bis
heute von nahezu allen anderen Europaratsstaaten ratifizierte Konvention für die
Schweiz keine Neuerungen. Umstritten war aber lange, ob der Bund überhaupt das
Recht habe, in diesen dem Kompetenzbereich der Kantone zugehörenden Bereich
einzugreifen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
HANS HIRTER

Das Parlament ratifizierte im Berichtsjahr die Europäische Charta der kommunalen
Selbstverwaltung. Wie bereits in der Vernehmlassung bei den Kantonen war sowohl im
Nationalrat als auch im Ständerat die grundsätzliche Frage umstritten, ob der Bund
überhaupt berechtigt sei, mittels internationaler Verträge in die
Organisationsautonomie der Kantone einzugreifen. Die Befürworter der Charta
machten geltend, dass bei Bestimmungen, die materiell einen Eingriff in die
Kantonskompetenzen bringen würden (z.B. bei der geforderten vermehrten Zahlung von
nicht zweckgebundenen Subventionen an die Gemeinden) die Schweiz einen Vorbehalt
bezüglich ihrer Verbindlichkeit gemacht hat. Nichteintretensanträge von Schlüer (svp,
ZH), unterstützt von der SVP-Fraktion, im Nationalrat, und Schmid (cvp, AI) im Ständerat
wurden mit 120 zu 38 resp. 26 zu 11 Stimmen klar abgelehnt. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2004
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Dans le cadre de la mise à jour de la Constitution fédérale, les articles concernant la
politique étrangère ont subi un certain toilettage. Les rectifications opérées par le
parlement ont avant tout concerné le rôle des cantons. Désormais, le nouveau texte
mentionne explicitement que «les cantons sont associés à la préparation des décisions
de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels». De
plus, alors que l’ancien texte n’accordait qu’«exceptionnellement» au cantons le droit
de conclure des traités avec les Etats étrangers, il les autorise dorénavant à le faire dans
les domaines de leur compétence. De façon similaire, si les cantons étaient auparavant
autorisés à «correspondre» directement avec les autorités inférieures de l’étranger, il
sont maintenant habilités à «traiter». Ces modifications concernant la politique
étrangère n’ont provoqué que peu de discussions au parlement. Toutefois, une
proposition Schlüer (udc, ZH) qui voulait encrer dans le texte la préservation de la
neutralité en plus de la préservation de l’indépendance a été rejetée par le Conseil
national par 104 voix contre 22. La chambre du peuple a également refusé par 86 voix
contre 48 une proposition de majorité de sa commission, malgré un large soutien de la
gauche. Cette suggestion visait à conférer au parlement la compétence de déterminer
les buts fondamentaux de la politique extérieure et pas seulement de collaborer à son

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1998
FRANÇOIS HUGUENET
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élaboration. 18

Après plusieurs modifications, le parlement a entériné le projet de loi fédérale sur la
participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Öffentliche Finanzen

Staatsrechnung

Eine zweite Tranche von Nachtragskrediten, ebenfalls in der Höhe von über CHF 1.1
Mrd., wurde wiederum an erster Stelle durch die Landwirtschaft beansprucht, aber
auch die Bereiche Zinslast der steigenden Schulden, Asyl- und
Sozialversicherungswesen, Exportrisikogarantie und Gewässerschutz erforderten
zusätzliche Mittel. Das Parlament bewilligte auch diesen Nachtragskredit und nahm auf
Antrag der Nationalratskommission lediglich im Bereich des Asylwesens eine Kürzung
um CHF 0.34 Mio. vor. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Voranschlag

Kaum Diskussionen lösten die drei Bundesbeschlüsse im Rahmen des Nachtrags II zum
Voranschlag 2018 aus. Diskussionslos bewilligten National- und Ständerat in der
Wintersession 2018 die 14 finanzierungswirksamen Kreditnachträge über insgesamt CHF
47.5 Mio., von denen die grössten Anteile auf den Bundesbeitrag an die
Ergänzungsleistungen zur IV (CHF 15 Mio.) sowie auf die Revitalisierung von Gewässern
(CHF 10.9 Mio.) entfielen. Somit liegen die gesamten Nachtragskredite 2018 mit CHF
87.3 Mio. deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2017 von CHF 407 Mio. Bei
einem voraussichtlichen strukturellen Überschuss von CHF 2.2 Mrd. werden die
Vorgaben der Schuldenbremse überdies eingehalten. Auch der haushaltsneutralen
Entnahme von CHF 9 Mio. aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds
(NAF), die durch einen Mehrbedarf beim Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen
notwendig geworden war, stimmten die beiden Räte zu. Schliesslich genehmigten sie
auch eine Anpassung der Regelungen zur Kreditverschiebung im Programm GENOVA zur
Einführung eines standardisierten GEVER-Produkts. Bereits im ersten Voranschlag 2018
waren hier Verschiebungen nötig geworden und da das Produkt ab dem 1. Quartal 2019
in verschiedenen Departementen eingeführt werden sollte, sollte diesbezüglich eine
grössere finanzielle Flexibilität geschaffen werden. 21
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Nur einen Tag später ging die Debatte um den Voranschlag 2020 im Nationalrat weiter.
Auch dieses Jahr drehte sich die Eintretensdebatte vor allem um die Frage, wie gut die
wirtschaftliche Lage des Bundes wirklich sei und wie grosszügig das Parlament folglich
mit dessen finanziellen Ressourcen umgehen könne. Eintreten war nicht umstritten,
ganz im Gegensatz zur Detailberatung: Neben den Mehrheitsanträgen standen
zahlreiche Minderheitsanträge der SP- und der SVP-Fraktion auf dem Programm. Doch
obwohl der Nationalrat den Voranschlag während über 9 Stunden diskutierte, schuf er –
verglichen mit der Anzahl Minderheitsanträge – nur wenige Differenzen zum Ständerat. 
Die meisten dieser Differenzen waren im Nationalrat unumstritten, etwa die Erhöhung
des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts um CHF 709’300
CHF. In verschiedenen Fällen verband die Kommission zudem Aufstockungen mit der
Definition neuer Grenz- und Sollwerte oder der Neudefinitionen der
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung, Instrumenten des Neuen Führungsmodells
des Bundes für die Bundesverwaltung. Mit diesen können Bedingungen zur Verwendung
der Gelder mit Budgetpositionen verbunden werden. Die Aufstockung des
Globalbudgets der Landwirtschaft um CHF 500'300 begründete der Nationalrat mit der
drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden und
definierte dessen Finanzierung als Rahmenbedingung für den Kredit. Auch die
Forschungsbeiträge für die Landwirtschaft erhöhte er zugunsten des
Forschungsinstituts für biologischen Landbau um CHF 2.5 Mio. im Voranschlagsjahr
sowie in den Finanzplanjahren. Gegen die Aufstockung der Direktzahlungen für die
Landwirtschaft stellte sich eine Minderheit Schneider Schüttel (sp, FR), die
diesbezüglich dem Ständerat folgen wollte, jedoch mit 63 zu 127 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) unterlag. Abgelehnt hatten die Änderung die einstimmig stimmenden SP-
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und GLP-Fraktionen sowie Minderheiten der FDP- und der Grünen-Fraktion. Auf Antrag
Mattea Meyer (sp, ZH) stockte der Nationalrat mit 112 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
auch das Globalbudget des Fedpol im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren
um CHF 600'000 auf. Damit sollte eine Reduktion aus den Finanzplanjahren 2017 bis
2019 korrigiert werden, um damit eine Stellenaufstockung um vier Stellen zur Erfüllung
der Zentralstellenaufgaben des Fedpol im Bereich Internetkriminalität, insbesondere
der Pädokriminalität, zu ermöglichen. Die SVP- und die FDP-Fraktionen hatten sich
dagegen gewehrt, weil diese Stellen intern über das Globalbudget finanziert werden
sollten, wie Albert Vitali (fdp, LU) betonte. 
Sparsamer als der Ständerat zeigte sich die grosse Kammer bezüglich der finanziellen
Unterstützung von Selbsthilfeprojekten beim Bundesamt für Justiz: Hier sperrte sie sich
stillschweigend gegen die vom Ständerat beschlossene Ausgabenerhöhung auf CHF 2
Mio. Ohne Minderheit akzeptiert wurden auch die Anträge zum SEM: Die
Betriebsausgaben zu den Bundesasylzentren senkte der Rat nach Absprache der
Kommission mit dem SEM um CHF 27 Mio. und die Beiträge für die Sozialhilfe
Asylsuchender und vorläufig Aufgenommener reduzierte er aufgrund aktualisierter
Zahlen um 12.8 Mio. Dies obwohl Finanzminister Maurer darauf hingewiesen hatte, dass
man damit an den Leistungen des Bundes «überhaupt nichts» ändere, denn diese seien
gesetzlich vorgegeben. Ein solcher Beschluss führe später aber allenfalls zu
Nachtragskrediten, wenn sich die Flüchtlingssituation ändern sollte. 
Umstritten waren auch im Nationalrat vor allem die Bildungsausgaben. Diesbezüglich
lagen neben dem Mehrheitsantrag drei Minderheitsanträge vor. Die Mehrheit wollte in
den meisten Bildungsfragen dem Bundesrat folgen und die Bildungsausgaben nicht um
die ehemaligen Teuerungsbeiträge erhöhen. Einzig bezüglich der Berufsbildung
befürwortete sie eine zusätzliche Erhöhung. Eine Minderheit I Schneider Schüttel
forderte, dem Ständerat folgend, die im Rahmen der BFI-Botschaft 2017-2020
beschlossenen Beträge, eine Minderheit II Bourgeois (fdp, FR) bevorzugte hingegen
mehrheitlich einen Mittelweg zwischen Ständerat und Bundesrat. Dieser basierte auf
den Aufstockungen des Budgets im Bildungsbereich, welche das Parlament bereits 2019
vorgenommen hatte, abzüglich der Teuerungskorrektur nach Dittli (fdp, UR; Mo.
16.3705) um -0.1 Prozent. Mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 139 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I und
die Mehrheit durch. Zudem sprach sich der Nationalrat beim Bildungsbudget zusätzlich
für eine Minderheit III Schneider Schüttel aus, welche bei den Institutionen der
Forschungsförderung eine zusätzliche Erhöhung um CHF 1.1 Mio. forderte, die
zugunsten der Akademien der Wissenschaften Schweiz eingesetzt werden sollte. 
Schliesslich nahm der Nationalrat verglichen mit dem Ständerat einige Änderungen bei
den Sollwerten vor, insbesondere im Gesundheitsbereich. Der Messwert für den Anteil
Rauchender in der Bevölkerung, gemäss dem nicht mehr als 25 Prozent der Bevölkerung
rauchen sollen, wurde gestrichen, da dessen Messung gemäss Kommission keine
Aufgabe des Staates sei. Dies obwohl Finanzminister Maurer vor der Streichung gewarnt
und diese als falsches Signal bezeichnet hatte. Gesteigert werden sollte hingegen der
Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte der Patientinnen und
Patienten. Heute liegt dieser bei 76 Prozent, im Jahr 2020 soll er bei 80 Prozent zu
liegen kommen und für die Finanzplanjahre weiter gesteigert werden. Bei der
Militärversicherung soll der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtkosten von 10.7
Prozent auf 10 Prozent gesenkt werden. Diese Änderungen waren nicht umstritten,
genauso wenig wie die Reduktion des Grenzwertes zum Auftreten von gentechnisch
verändertem Raps entlang von Bahngeleisen (von 0.5 Prozent auf 0.25 Prozent aller
untersuchten Proben). Schliesslich erhöhte der Nationalrat auch die Messgrösse bei
den Besucherinnen und Besuchern der bundeseigenen Museen von 60'000 auf 65'000
Personen – obwohl dies gemäss Bundesrat Maurer «nicht mehr Leute in die Museen»
locken werde. 
Die übrigen Änderungen, meistens beantragt von Mitgliedern der SP- oder der SVP-
Fraktion, lehnte die Ratsmehrheit jeweils deutlich ab. Verschiedene linke Minderheiten
setzten sich für Budgeterhöhungen im Bereich des Umweltschutzes ein. So versuchte
eine Minderheit Schneider Schüttel unter anderem die Überprüfung von Wirkstoffen
zur Senkung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln für aquatische Organismen für das
Jahr 2020 von 20 auf 30 Wirkstoffe zu erhöhen sowie die dazu nötigen acht
zusätzlichen Stellen bei vier verschiedenen Bundesämtern zu schaffen. Mit 105 zu 84
Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Rat den Antrag gegen den Willen der SP-, GPS-
und GLP-Fraktionen sowie der Mitglieder der EVP ab. Da sich der
Überprüfungsrhythmus an jenen der EU anlehne, sei eine Aufstockung hier nicht
angebracht, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) für die Kommission. Eine weitere Minderheit
Schneider Schüttel wollte CHF 20 Mio. mehr für die Revitalisierung von Gewässern
einsetzen, weil die Nachfrage nach Bundesmittel in diesem Bereich stark angestiegen
sei und im kommenden Jahr zahlreiche Projekte realisiert werden sollten. Mit 96 zu 95
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Stimmen (bei 3 Enthaltungen) lehnte der Rat jedoch auch diesen Antrag ab, wobei
Kommissionssprecher Gmür darauf hinwies, dass bei tatsächlichem Fehlen von Mitteln
Nachtragskredite eingereicht werden könnten. Zudem setzte sich eine Minderheit
Masshardt (sp, BE) für eine Verdoppelung des Betrags für den Technologietransfer beim
Bundesamt für Energie von CHF 20 Mio. auf CHF 40 Mio. ein. Dieses Geld diene dazu,
dass neue, noch nicht marktreife Technologien erprobt werden könnten. Eine Erhöhung
sei nicht nötig, weil die Privatwirtschaft solche Ideen kostensparend entwickeln könne,
argumentierte Sandra Sollberger (svp, BL) und begründete damit auch ihre Minderheit II
Sollberger, die den Betrag auf CHF 10 Mio. reduzieren wollte. Mit 142 zu 52 Stimmen
respektive 107 zu 86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) setzte sich der Mehrheitsantrag gegen
die Anträge der Minderheit II respektive der Minderheit I durch. 
Doch nicht nur im Umweltbereich, auch zu anderen Themen reichte die SP-Fraktion
erfolglos Vorstösse ein. So wollten linke Minderheiten etwa das Globalbudget des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann aufstocken, die
Kulturabgeltung an die Stadt Bern in den Finanzplanjahren fortsetzen, dem BIT eine
grössere Konstanz in der Personalentwicklung als neues Ziel vorschreiben sowie eine
Aufstockung beim Eidgenössischen Personalamt vornehmen, das in der Folge
Lehrstellen und Hochschulpraktika zur Integration von Menschen, die aus dem
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, anbieten soll. 
Die SVP hingegen versuchte vor allem, dem Stellenzuwachs beim Bund – im Voranschlag
2020 beträgt dieser gemäss Franz Grüter (svp, LU) 267 zusätzliche Stellen – Einhalt zu
gebieten. Dazu wollte Grüter allgemein die Ausgaben für den Personalaufwand im
Voranschlag 2020 sowie in den Finanzplanjahren bei CHF 6 Mrd. plafonieren – zum
ersten Mal überhaupt überstiegen die geplanten Ausgaben für das Personal die Grenze
von CHF 6 Mrd. Mit 134 zu 51 Stimmen lehnte der Rat den Minderheitsantrag Grüter
gegen den Willen der geschlossen stimmenden SVP ab. Zudem wollte eine weitere
Minderheit Grüter den Betrag für die Lohnmassnahmen halbieren; 0.5 Prozent der
Lohnsumme reichten für Lohnverhandlungen, erklärte der Minderheitensprecher. Mit
140 zu 52 Stimmen lehnte der Rat auch diesen Antrag ab. Auch die weiteren
Minderheitsanträge, die vorsahen, die Ausgaben des Büros für Konsumentenfragen auf
dem Stand der Rechnung von 2018 zu plafonieren, auf die Budgeterhöhung der
Parlamentsdienste zur Schaffung von drei neuen Vollzeitstellen sowie auf Erhöhungen
in den Personalbereichen des EDA, des BAG und des BFS zu verzichten, lehnte der
Nationalrat ab. 
Zu reden gaben schliesslich auch die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und
Sicherheit. Während eine Minderheit I Keller (svp, NW) die Ausgaben für multilaterale
Entwicklungszusammenarbeit deutlich kürzen wollte, schlug eine Minderheit II Gysi (sp,
SG) in diesem Bereich eine Erhöhung des Budgets vor, um erneut auf die in der
Botschaft 2017-2020 vereinbarten Ausgaben zu kommen und um im Jahr 2023 eine
APD-Quote von 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erreichen.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen eine weitere Kürzung in diesem Bereich – die
Schweiz habe hier in den letzten Jahren die grössten Kürzungen vorgenommen, obwohl
sie weiterhin ihren Verpflichtungen nachkommen müsse, erklärte er.
Kommissionssprecher Gmür betonte hingegen, dass es sich bei der APD-Quote weder
um ein finanzpolitisches Steuerungsinstrument, noch um einen Zielwert handle,
sondern um einen Richtwert. Mit 140 zu 51 Stimmen und 106 zu 84 Stimmen (1
Enthaltung) sprach sich die grosse Kammer für den Mittelweg, den Mehrheitsantrag, aus
und beliess die entsprechenden Ausgaben auf ihrer ursprünglichen Höhe. 
Mit 135 zu 54 Stimmen nahm der Nationalrat schliesslich den Bundesbeschluss Ia über
den Voranschlag für das Jahr 2020, der verglichen mit dem bundesrätlichen
Budgetvorschlag Mehrausgaben von CHF 245 Mio. mit sich bringe, wie die beiden
Kommissionssprecher Gmür und Nicolet (svp, VD) erklärten, in der Gesamtabstimmung
an. Abgelehnt wurde er einstimmig von der SVP und von Stefania Prezioso Batou (gps,
GE). Kaum bis gar nicht umstritten waren der Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020, der Bundesbeschluss II über den
Finanzplan für die Jahre 2021-2023, der Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus
dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2020 sowie der Bundesbeschluss IV über die
Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr
2020. 22

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Finanzausgleich

Die Arbeiten am föderalistischen Grossprojekt „Neuer Finanzausgleich“ (NFA)
verzögerten sich gegenüber den ursprünglichen Planungsvorstellungen. Vorgesehen
war, den Entwurf zum NFA im Frühjahr 1998 in eine breit angelegte Vernehmlassung zu
schicken. Ziel des Vorhabens ist es, mit einer Entflechtung der Aufgaben und
Finanzströme zwischen Bund und Kantonen den Föderalismus neu zu beleben, das
Gefälle unter den Kantonen abzubauen, die Effizienz im Bundesstaat zu verbessern
sowie nach Möglichkeit einige Milliarden Franken einzusparen. Der als Grossprojekt der
laufenden Legislatur angekündigte Finanzausgleich drohte im Frühjahr abzustürzen,
nachdem der Versuch bei der Ausarbeitung der Detailvorlagen fehlschlug, die
Finanzströme zugunsten der schwächeren Kantone umzuleiten. Im Herbst nahmen
Finanzbeamte des Bundes und der Kantone einen erneuten Anlauf und einigten sich auf
einen neuen Verteilschlüssel, mit dem die finanziellen Ungleichgewichte zwischen den
Kantonen besser ausgeglichen werden sollten. Die definitiven Ergebnisse und Anträge
sollen im Mai 1999 in die Vernehmlassung gehen. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.1998
URS BEER

Bei einer tiefen Beteiligung von lediglich 36,9% nahmen Volk und Stände am 28.
November 2004 die Verfassungsänderung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) mit 64,4% Ja-Stimmen an.
Abgelehnt wurde die Vorlage nur in den Kantonen Zug (83% Nein), Schwyz (56%) und
Nidwalden (53%).

Abstimmung vom 28. November 2004

Beteiligung: 36,9%
Ja: 1 104 565 (64,4%) / 18 5/2 Stände
Nein: 611 331 (35,6%) / 2 ½ Stände

Parolen:
– Ja: CVP (2*), FDP (1*), SVP (6*), LP, EVP, EDU, FP, Lega; economiesuisse, SGV, ZSA, SBV,
Gemeindeverband, Städteverband, Tourismusverband, Verband öffentlicher Verkehr.
– Nein: SP (9*), GP, CSP, PdA (1*); SGB, Travail.Suisse, Pro Mente Sana, Sehbehinderte,
Hörgeschädigte.
– Stimmfreigabe: SD.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Im Abstimmungskampf am umstrittensten war die vollständige Zuweisung der
Finanzierung der Behindertenheime und -integrationsmassnahmen an die Kantone. Ein
Teil der Behindertenorganisationen befürchtete infolge des Wegfalls der
Bundessubventionen einen Leistungsabbau und bekämpfte deshalb die NFA.
Unterstützt wurde sie dabei von der SP, den Grünen und den Gewerkschaften, welche
die Nein-Parole ausgaben, wobei sechs Kantonalsektionen der SP (BE, BL, FR, NW, TG,
UR) Annahme empfahlen und zwei die Stimme freigaben (BS, SZ). Die Modernisierung
des interkantonalen Finanzausgleichs mit seiner neuen Berechnungsbasis (steuerbare
Einkommen und Vermögen) und dem Lastenausgleich zugunsten von Gebirgskantonen
und Kantonen mit Grossstädten war an sich nicht bestritten. Da sie aber eine
Mehrbelastung von einigen Geberkantonen – und dort möglicherweise
Steuererhöhungen – mit sich brachte, regte sich Widerstand. In diesen Kantonen (BL,
NW, SZ, ZG, ZH) bekämpfte deshalb auch die SVP die Vorlage.

Gemäss Vox-Analyse am stärksten auf den Stimmentscheid ausgewirkt hat sich das
Vertrauen in den Bundesrat. Von den sozialen Merkmalen hatte nur das
Haushaltseinkommen einen gewissen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten
(Gutsituierte nahmen die Vorlage eher an als ärmere Bevölkerungsschichten). Auffallend
ist, dass wesentlich mehr Befragte als bei anderen Abstimmungen spontan angaben, der
Empfehlung von Bundesrat und Parlament gefolgt zu sein. 24
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Im September 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese basiert
insbesondere auf der Feststellung im dritten Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich,
wonach der Ressourcenausgleich bisher zu hoch dotiert war. Anstelle der angestrebten
85 Prozent hatte die Mindestausstattung des ressourcenschwächsten Kantons (Kanton
Jura) im Jahr 2018 88.3 Prozent des schweizerischen Durchschnitts betragen. Sich auf
den im März 2017 von der KdK verabschiedeten Antrag zur Optimierung des
Finanzausgleichs stützend schlug der Bundesrat diesbezüglich einen Systemwechsel
vor: Neu soll die politische Steuerung des Ressourcenausgleichs nicht mehr über die
alle vier Jahre erfolgende Festlegung der Grundbeiträge, sondern über die Festlegung
der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton erfolgen. Diese soll neu
garantiert, nicht mehr bloss angestrebt, und entsprechend auf Gesetzesstufe bei 86.5
Prozent des schweizerischen Durchschnitts festgelegt werden. Da der effektive Wert
bisher höher war, soll der Zielwert durch schrittweise Senkung erreicht werden. Durch
diese Senkung sparen die ressourcenstarken Kantone sowie der Bund Geld. Der Anteil
Ersterer an der Finanzierung des Ressourcenausgleichs wird zudem auf das
verfassungsmässige Minimum von zwei Dritteln der Leistungen beschränkt, die dadurch
entstehende Finanzierungslücke übernimmt der Bund. Der Bund wird seine
Einsparungen in der Höhe von CHF 280 Mio. ins Ausgleichssystem reinvestieren und für
eine höhere Dotation des soziodemografischen Lastenausgleichs sowie zur zeitlich
beschränkten Abfederung der Auswirkungen dieser Änderungen auf die
ressourcenschwächeren Kantone einsetzen. Schliesslich wird auch der Alpha-Faktor,
der die Gewichtung der Vermögen im Ressourcenpotenzial beinhaltet, «an die
fiskalische Realität», wie es der Bundesrat in seinem Bericht nannte, angepasst.

Mit diesen Änderungen erfüllte der Bundesrat die bereits seit langem gestellten
Forderungen der Geberkantone. Deren Beiträge waren absolut in den letzten Jahren
stetig angestiegen, weshalb sie eine Änderung des bisherigen NFA-Systems forderten.
Der nun vorliegende Entwurf fand entsprechend bei ihnen allen Anklang; Unterstützung
wurde ihm aber auch von den meisten Nehmerkantonen zuteil. In der zwischen März
2018 und Juni 2018 durchgeführten Vernehmlassung standen 21 Kantone der Revision
positiv gegenüber. Einzig verschiedene ressourcenschwächere Kantone hatten sich
explizit gegen die Vorlage und für eine Beibehaltung des heutigen Systems
ausgesprochen (Wallis und Jura) respektive Vorbehalte angemeldet (Freiburg,
Neuchâtel und Bern). In den Medien der Romandie wurde denn auch insbesondere
thematisiert, dass mit Freiburg, dem Wallis, Neuchâtel und Jura insbesondere
französischsprachige Kantone von der Revision benachteiligt würden. Die
Deutschschweizer Medien hingegen fokussierten insbesondere darauf, dass der Bund
die Einigung zwischen den Kantonen durch die Reinvestition der CHF 280 Mio., die er
theoretisch sparen könnte, «erkauft» habe. 25
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«Historischer Kompromiss» (Hannes Germann; svp, SH), «gelebte Solidarität» (Werner
Hösli; svp, GL), «Garant für einen funktionierenden Föderalismus und auch für den
nationalen Zusammenhalt» (Peter Hegglin; cvp, ZG). Mit diesen, grossen Enthusiasmus
demonstrierenden Worten begann die Debatte zum Bundesgesetz über den Finanz-
und Lastenausgleich (FiLaG) in der Wintersession 2018 im Ständerat. Auch die FK-SR
hatte zuvor in ihrer Medienmitteilung vom Oktober 2018 betont, die Vorlage sei
«ausgewogen» und trage den Interessen der Geber- und Nehmerkantone sowie des
Bundes Rechnung. Entsprechend eindeutig nahm sie diese mit 10 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. Ganz so einhellig wie es zu Beginn der Debatte den Anschein machte,
war die Stimmung im Rat dann aber doch nicht. Raphaël Comte (fdp, NE) kritisierte die
allgemeine Haltung, den Antrag der KdK als heiligen Text und somit als unabänderlich
darzustellen. Der Bundesrat hatte dem Parlament nämlich eine im Vergleich zum
Vernehmlassungsentwurf unveränderte Version vorgelegt, obwohl eine Minderheit der
Kantone Vorbehalte angemeldet hatte – darunter auch Neuenburg – oder den Entwurf
als Ganzes gar ablehnte. Beat Rieder (cvp, VS) ergänzte diese Kritik durch die Sicht eines
Vertreters eines der beiden Kantone, die sich in der Vernehmlassung gegen die Vorlage
ausgesprochen hatten: Die Reduktion der Finanzierung des Fonds um CHF 400 Mio.
komme einer Schwächung des Finanzausgleichs gleich, zudem seien die Auswirkungen
der Revision einseitig zulasten der Nehmerkantone verteilt, bemängelte er. Denn
während die Geberkantone dadurch jährlich zwischen CHF 6 Mio. und CHF 43 Mio.
einsparen könnten, müssten die Nehmerkantone jährlich Verluste zwischen CHF 6 Mio.
und CHF 146 Mio. tragen. «Die Vorlage taugt nur, wenn die fiskalpolitischen Disparitäten
zwischen den reichen und den armen Kantonen kleiner und nicht grösser werden», rief
er den Zweck der NFA in Erinnerung. Er bat den Rat deshalb um die Unterstützung
zweier Minderheitsanträge, welche den Verwendungszweck der frei werdenden Mittel
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des Bundes ändern und so die Verluste der ressourcenschwächsten Kantone stärker
abfedern sollten. 
Der erste Minderheitsantrag Fournier (cvp, VS) verlangte, den über die Jahre
abnehmenden Betrag für die Abfederungsmassnahmen durch einen gleich bleibenden
Durchschnittswert zu ersetzen. Die Beteuerungen von Hannes Germann, verschiedenen
anderen Ständerätinnen und Ständeräten sowie von Finanzminister Maurer, wonach die
Bestimmung bezüglich des über die Jahre abnehmenden Betrags den Kompromiss erst
ermöglicht hätte und dieser durch diesen Minderheitsantrag gefährdet sei, bestritt
Christian Levrat (sp, FR) vehement. Mit 34 zu 8 Stimmen entschied sich der Ständerat
dennoch für den bundesrätlichen Vorschlag. Auch der zweite Minderheitsantrag
Fournier mit der Forderung, die Abfederungsmassnahmen nicht pro Kopf, sondern
entsprechend den Verlusten durch die Neuregelung zu verteilen, wurde mit 33 zu 10
Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Alle übrigen Punkte passierten die grosse Kammer
diskussionslos und auch in der Gesamtabstimmung stellte sich der Ständerat deutlich
hinter die Vorlage: Mit 37 zu 3 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nahm er die Vorlage an. Die
ablehnenden Voten stammten – wie bereits in der Vernehmlassung – von der
Vertreterin und dem Vertreter des Kantons Jura und des Kantons Wallis, wobei der
zweite Walliser Vertreter Jean-René Fournier (cvp, VS) als Ratspräsident keine Stimme
abgab. 26

Im März 2019 beriet die FK-NR das Bundesgesetz über den Finanz- und
Lastenausgleich (FiLaG) und entschied mit 13 zu 10 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), die
bis zu CHF 280 Mio. pro Jahr, welche gemäss bundesrätlicher Botschaft für den
soziodemografischen Lastenausgleich hätten eingesetzt werden sollen, gleichmässig auf
den soziodemografischen und den geografisch-topografischen Lastenausgleich zu
verteilen. Gemäss Medienberichten hatte Thomas Egger (csp, VS), Direktor der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Berggebiet, dreizehn Anträge zur
Besserstellung der Bergkantone eingereicht, von denen aber nur dieser eine
angenommen wurde. Dieser Mehrheitsantrag der Kommission warf in den Medien
einigen Wellen: Es wurde befürchtet, dass dadurch das «fragile Bauwerk», wie der St.
Galler Regierungsrat und Präsident der KdK Benedikt Würth (SG, cvp) den Kompromiss
zum Finanzausgleich bezeichnete, gefährdet würde. 
Dazu kam es Anfang Mai 2019 in der Sondersession jedoch nicht. Mit 158 zu 26 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat deutlich für einen Minderheitsantrag
von Mattea Meyer (sp, ZH) aus und stimmte dem vom Ständerat angenommenen
bundesrätlichen Vorschlag zu. Zustimmung fand die Version der Kommissionsmehrheit
lediglich bei Vertreterinnen und Vertretern der Bergkantone (insbesondere der Kantone
Wallis und Bern) aus den Fraktionen der SVP, SP und CVP/EVP. 
Zwei Differenzen zum Ständerat schuf der Nationalrat jedoch: Er fügte dem Gesetz eine
Koordinationsbestimmung zur STAF und eine Ziffer zur Berücksichtigung der
Ergänzungsbeiträge bei der Berechnung der Mindestausstattung hinzu. Weitere
Minderheitsanträge, zum Beispiel zur Senkung des maximalen Ressourcenpotenzials pro
Kopf auf 85 Prozent (Minderheit Keller; svp, NW), zur Erweiterung der Kennzeichen für
eine hohe soziodemografische Belastung (Minderheit Bendahan; sp, VD), zu einem
Einbezug der Berichterstattung zum Finanzausgleich in die Staatsrechnung (Minderheit
Kiener Nellen; sp, BE) oder zu einer möglichen Weiterführung der temporären
Abfederungsmassnahmen über das Jahr 2025 hinaus (Minderheit Bourgeois; fdp, FR)
waren hingegen allesamt erfolglos. 27
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In der Sommersession 2019 behandelte der Ständerat die verbliebenen Differenzen im
Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG). Die vom Nationalrat
eingeführte Koordinationsbestimmung sei erforderlich, weil die STAF, die Volk und
Stände in der Zwischenzeit angenommen hatten, eine Änderung des FiLaG beinhalte
und teilweise dieselben Artikel betreffe wie die aktuelle Vorlage, erklärte Hannes
Germann (svp, SH) für die Kommission. Diskussionslos und stillschweigend nahm der
Rat die entsprechenden Änderungen an zwei Stellen an.
In den Schlussabstimmungen sprachen sich der Nationalrat mit 185 zu 7 Stimmen bei 4
Enthaltungen und der Ständerat mit 37 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen für die Vorlage
aus. Die ablehnenden Stimmen stammten entweder von Vertretenden der Kantone
Jura, Wallis und Neuchâtel, welche die Vorlage bereits in der Vernehmlassung kritisiert
hatten, oder von Mitgliedern der SVP. 28
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Les difficultés rencontrées en Suisse par toute forme, même atténuée, de
réglementation du secteur électrique, sont parfaitement illustrées par le long
cheminement parlementaire de la loi sur la protection des eaux et, plus
particulièrement, par les normes concernant les débits minimums. Après une délicate
procédure d'élimination des divergences, qui s'est poursuivie durant quatre années, le
Conseil des Etats s'est finalement rallié, lors de sa session d'hiver, à la dernière version
de la chambre du peuple. La fixation des débits minimums, dissension majeure entre
les deux hémicycles, est, matériellement, l'article central de la loi. Dans ce domaine, la
chambre des cantons voulut introduire des exceptions visant à permettre aux cantons
ainsi qu'aux petites entreprises hydro-électriques de descendre au-dessous des
minima prescrits par le droit fédéral, dérogations toujours refusées par le Conseil
national. Celui-ci obtint donc gain de cause, permettant ainsi à la révision législative de
conserver une certaine substance. Généralement, ces minima furent l'objet d'un
affrontement entre, d'une part, les représentants des cantons de montagne –
particulièrement actifs au Conseil des Etats – qui firent systématiquement obstacle à
toute proposition de réglementation et, d'autre part, une majorité de la chambre basse
et le Conseil fédéral, qui entendirent sauvegarder les derniers cours d'eau. La chambre
du peuple dut cependant faire certaines concessions à celle des cantons, dont la
renonciation à l'inscription du principe de causalité dans la loi. Par contre, elle
transmit, sous forme de postulat, une motion Aliesch (prd, GR) (Mo. 89.773) souhaitant
une révision de la loi sur la protection des eaux permettant aux autorités concédantes
de percevoir des droits d'eau plus conformes au marché. 29
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Die Teilnehmer der Vernehmlassung zur 2. Etappe der RPG-Revision (RPG 2) liessen im
Mai 2015 kaum ein gutes Haar am vorgelegten Entwurf. Am eindrücklichsten zeigte sich
dies an den eingegangenen Stellungnahmen der Kantone: Alle Kantone mit Ausnahme
des Kantons Basel-Stadt lehnten das Revisionsvorhaben in dieser Form gänzlich ab.
Zum einen bemängelten die Stände den strengen Marschplan, da die Umsetzung der
ersten Teilrevision (RPG 1) aufwändig und noch immer in vollem Gange sei. Auch
inhaltlich stiess das Revisionsvorhaben auf starke Gegenwehr: Dieses sei unausgereift;
weder bestehe ein übergeordnetes Konzept noch die Notwendigkeit, alle
thematisierten Anliegen durch neue, bundesrechtliche Vorgaben zu regeln. Der Bund
missachte mit dieser Revision die föderale Kompetenzordnung in der Raumplanung. Als
Ganzes abgelehnt wurde die Vorlage ferner etwa von der FDP, der SVP, economiesuisse,
dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), dem Hauseigentümerverband (HEV) und
dem Schweizer Bauernverband (SBV). Von den Parteien erfuhr der Entwurf von den
Grünen, der SP, der GLP, der CVP und der EVP Unterstützung. Es bedürfe jedoch noch
Anpassungen in den Bereichen Kulturlandschutz und Schutz der Fruchtfolgeflächen
sowie beim Bauen ausserhalb der Bauzonen, kritisierten auch sie. 
Als Konsequenz der Vernehmlassung beschloss der Bundesrat, die Vorlage bis Ende
Jahr zu sistieren und im Anschluss eine revidierte Version gemeinsam mit Kantonen
und Gemeinden auszuarbeiten. Die neue Revisionsvorlage soll sich auf die Bereiche des
Bauens ausserhalb der Bauzonen sowie auf die Raumplanung im Untergrund und in
funktionalen Räumen beschränken. Der Schutz der Fruchtfolgeflächen (FFF), also des
sogenannten ackerfähigen Kulturlandes, der von vielen Stellungnehmenden als prioritär
eingestuft wurde, wird aus der Revision ausgeklammert und separat behandelt. In
einem ersten Schritt soll dieses Anliegen mittels Überarbeitung des Sachplans
Fruchtfolgeflächen angegangen werden. Ob und inwiefern weitere Änderungen auf
Gesetzes- oder Verordnungsstufe notwendig sind, wird erst in einer späteren Phase
eruiert. Ein Blick auf die Vernehmlassungsantworten liess jedoch bereits vermuten,
dass sich eine Konsensfindung in diesem Bereich nicht ganz einfach gestalten könnte.
Zwar begrüssten die Links-Mitte-Parteien und eine Mehrzahl der stellungnehmenden
Umweltorganisationen die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Strategie
bezüglich Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen, die Kantone äusserten
sich hingegen um einiges zurückhaltender: Eine Mehrheit der Stände vertrat – ebenso
wie etwa die FDP und gewichtige Wirtschaftsverbände – die Ansicht, dass bestehende
Regelungen bereits ausreichend seien. Nicht erfreut über die Ausklammerung des
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Kulturlandschutzes aus der RPG 2 zeigten sich die Jungen Grünen, Urheber der
Zersiedelungsinitiative, in welcher der Kulturlandschutz hochgehalten wird. Einem
Sachplan fehle die Verbindlichkeit eines Gesetzes, was auf kantonaler und lokaler Ebene
nicht zu den beabsichtigten Auswirkungen führe. Ferner irritiere, dass auf einen
verbindlichen Zeitplan zur Umsetzung des Vorhabens verzichtet wurde. 30

Umweltschutz

Naturgefahren

En automne 1993, de violents orages ont créé d'importantes inondations au Tessin et en
Valais, provoquant des dégâts d'un montant s'élevant à plusieurs centaines de millions
de francs. Après avoir dépêché l'armée sur place, la Confédération s'est engagée à
utiliser toutes les possibilités de subventionnement pour participer financièrement à
l'effort des cantons touchés. Le Conseil fédéral a également proposé d'octroyer une
aide fédérale extraordinaire pour réparer les dommages dus aux intempéries. Sous
forme d'arrêté, ce projet consiste en des contributions aux coûts des travaux de
première urgence, des travaux de déblaiement, de remise en état des routes
n'appartenant pas aux réseaux national ou principal, d'ouvrages de protection contre
les crues, des infrastructures et des bâtiments et installations officiels. Par ce biais, la
Confédération devrait participer à hauteur de 80% des dépenses à la charge du secteur
public, soit au total CHF 209 millions. Le parlement a adopté ce projet ainsi que la
clause d'urgence à la quasi unanimité. 31
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Gewässerschutz

En fin d'année, la loi sur la protection des eaux est enfin arrivée au terme de son long
processus législatif. Ce texte, devant tenir lieu de contre-projet indirect à l'initiative
«pour la sauvegarde de nos eaux», a vu, lors de la session d'hiver des Chambres et,
auparavant, pendant celle d'été, se créer un consensus autour des trois divergences
restantes. Celles-ci concernaient la pollution des eaux par le lisier, les débits minimaux
et le «centime du paysage». 
Au sujet de la pollution des eaux par l'agriculture, les normes relatives à l'épandage des
engrais de ferme sont exposées dans le chapitre concerné. A propos des débits
minimums, si l'introduction d'exceptions permettant aux cantons ou aux petites
entreprises hydro-électriques de descendre au-dessous des minima prescrits, comme
le réclamait le Conseil des Etats, fut finalement abandonnée, la grande chambre dut,
quant à elle, renoncer à l'inscription du principe de causalité dans la loi.
La divergence relative au «centime du paysage» (compensation versée à une commune
pour la non-réalisation d'un ouvrage hydro-électrique en raison de la sauvegarde de
sites naturels) a également vu l'émergence d'un consensus. En 1989, le Conseil national
avait décidé d'indemniser les communes victimes d'un manque à gagner à l'aide d'une
taxe de 0.2 centime par kWh à la charge des consommateurs, ce qui aurait pu
permettre de créer un fonds d'environ CHF 70 millions par an. Le Conseil des Etats
s'était opposé à ce principe mais, par le biais d'une motion déposée par sa
commission, avait laissé une porte ouverte aux montants compensatoires. Cela se
concrétisa en fin d'année lorsque la petite chambre se prononça pour le versement
d'indemnités, puisées dans la Caisse fédérale, aux collectivités victimes d'atteintes à
l'utilisation des forces hydrauliques imputables à la protection de la nature. La grande
chambre se rangea finalement à cette version malgré sa différence dans le mode de
financement. 32
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Un comité référendaire s'est toutefois formé contre la révision de la loi autour de la
Communauté d'intérêt des propriétaires suisses de petites centrales hydrauliques,
ainsi que l'Association des usiniers romands et des promoteurs de micro-centrales,
pourtant proches des verts. Ces organisations reprochent principalement à la loi ses
nouvelles prescriptions en matière de débits minimaux. Ceux-ci ayant été relevés, de
nombreuses petites centrales (environ 350) voient leur activité mise en danger. Elles
ont prétendu que la nouvelle loi allait à l'encontre des intérêts écologiques réels de la
Suisse, puisque la production d'énergie hydroélectrique est l'une des méthodes de
transformation de l'énergie ayant le plus faible impact sur l'environnement. Malgré des
difficultés dans la récolte des signatures, le référendum a abouti au début du mois de
mai. 33
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Dans le cadre des mesures d'assainissement des finances fédérales, les Chambres ont
adopté le projet du gouvernement de supprimer les subventions fédérales pour la
construction de stations d'épuration, tout en maintenant l'obligation de réaliser les
installations encore manquantes. A l'appui de cette décision fut notamment invoquée
l'application du principe du pollueur-payeur. Au Conseil des Etats, cela provoqua les
protestations de M. Flückiger (prd, JU) qui déclara que cela défavorisait les régions
périphériques non encore équipées. A ce sujet, La petite chambre a transmis une
motion de sa commission des finances prévoyant que les zones rurales peu peuplées ne
soient pas tenues de se raccorder à une station d'épuration, eu égard aux frais
disproportionnés que cela pourrait entraîner pour elles. Le Conseil national a
également transmis ce texte ainsi qu'une motion Schnider (pdc, LU) de même teneur.
Le Conseil fédéral a cependant considéré que ces textes pouvaient être considérés
sans objet, assurant que la loi prévoyait déjà des exceptions pour les zones
périphériques et qu'il était du ressort des cantons d'interpréter cette disposition de
façon satisfaisante pour ces régions. 34
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Mis en consultation au début de l'année, le projet de modification de la loi fédérale sur
la protection des eaux (LEaux) - qui couvre également l'incinération des déchets - a été
transmis aux Chambres dans le courant du mois de septembre. Dictée principalement
en raison des difficultés financières auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics et
la Confédération en particulier, la principale innovation de cette révision réside dans
l'introduction du principe du pollueur-payeur comme moyen de financement de
l'évacuation des eaux usées et de l'élimination des déchets ménagers en lieu et place
des impôts cantonaux et du système des subventions fédérales jusqu'alors en vigueur.
Ainsi, des taxes conformes au principe de causalité devraient assurer à l'avenir la
couverture des dépenses de construction, d'exploitation et de remplacement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux ainsi que des usines d'incinération
de déchets. Aux termes de la réglementation proposée, la Confédération n'introduira
pas elle-même les émoluments nécessaires, mais chargera les communes, via les
cantons, de le faire en tenant compte notamment du type et de la quantité d'eaux
usées et de déchets produits dans la fixation des montants. Si ce nouvel instrument
incitatif devrait permettre à la Confédération d'économiser quelque CHF 100 millions
par année à partir de 2010, les particuliers verront quant à eux augmenter leurs charges
dans les domaines de l'épuration des eaux et du traitement des déchets ménagers, ce
qui n'a pas manqué de susciter certaines réserves parmi les milieux de défense des
consommateurs. Quant à la deuxième grande modification apportée par le projet du
Conseil fédéral, elle vise pour sa part à instaurer une planification globale de
l'évacuation des eaux par région.
Bien que le projet des autorités ait trouvé un écho globalement favorable auprès des
milieux ayant pris part à la procédure de consultation, plusieurs critiques ont
néanmoins été formulées parallèlement à celles des associations de protection des
consommateurs. Ainsi, l'UDC s'est déclarée en faveur d'impulsions permettant
éventuellement de privatiser les installations d'élimination des déchets et d'épuration
des eaux. Le PDC - qui redoutait que l'introduction du principe du pollueur-payeur ne
procède que d'une logique d'assainissement des finances fédérales - s'est prononcé
pour un allégement fiscal dans d'autres domaines, tel que celui de l'impôt fédéral
direct. Quant aux cantons à faibles capacités financières, ils ont craint que la
suppression uniforme des subventions proposée dans le cadre de la nouvelle
réglementation ne soit pas supportable pour eux. Lors de l'examen de cet objet par le
Conseil des Etats, les députés ont voté à l'unanimité en faveur des dispositions
proposées par le gouvernement. Ils ont parallèlement approuvé une proposition Respini
(pdc, TI) autorisant le Conseil fédéral à proroger du 1er novembre 1997 au 31 octobre
1999 au plus tard le délai d'octroi des indemnités allouées aux cantons pour la mise en
place des infrastructures servant au traitement des déchets ménagers. Seules les
régions ne possédant pas encore la capacité d'incinération suffisante pourront, si les
circonstances l'exigent, bénéficier de cette clause. 35
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Tout comme le Conseil des Etats en 1996, la Chambre du peuple a entamé en début
d'année l'examen de la révision de la loi sur la protection des eaux. Si aucun groupe
parlementaire n'a à cette occasion témoigné d'opposition à la consécration du principe
du pollueur-payeur en tant que moyen de financement futur des installations de
traitement des eaux usées ou d'incinération des déchets ménagers, plusieurs
propositions de modification touchant des points davantage techniques du projet ont
néanmoins été retenues par les députés du National. Ainsi, la Chambre du peuple a
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notamment souhaité que la Confédération prenne en charge 70%, et non pas 35%, des
coûts des installations permettant d'éliminer l'azote dans les stations d'épuration des
eaux usées, dans la mesure où ces équipements servent à respecter des accords
internationaux visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse. Dans
l'optique de protéger les eaux souterraines et les eaux de source, le Conseil national a
par ailleurs opté pour l'introduction d'un nouvel article aux termes duquel des
contributions à la surface - en sus de celles déjà prévues par la politique agricole -
auraient pu être versées aux agriculteurs. 36

Après avoir décidé de s'en tenir à sa position initiale s'agissant de la première
divergence, la Chambre des cantons adopta en outre une motion (97.3244) en lieu et
place de la disposition retenue par le Conseil national concernant l'éventuel versement
de subventions à l'agriculture en rapport avec la protection des eaux souterraines.
Transmise à son tour par la Chambre basse, cette motion charge le gouvernement
d'élaborer une proposition en vue d'une participation financière de la Confédération
aux mesures visant à lutter contre le ruissellement de substances liées à l'exploitation
des sols. L'ultime divergence qui subsistait encore entre les deux conseils nécessita
quant à elle une conférence de conciliation à l'issue de laquelle il fut décidé que la
Confédération couvrira à raison de 50% - contre les 35% et 70% retenus initialement
par l'une et l'autre des Chambres - les frais rattachés aux installations servant à
l'élimination de l'azote. 37
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En raison du programme d’économies 2003 voté par le parlement, le Conseil fédéral
réduira ses activités dans le domaine des réservoirs. Cette mesure a nécessité les
adaptations de la loi sur la protection des eaux et de l’ordonnance qui en découle. En
consultation, le paquet législatif a été largement approuvé, seuls le PS et dix cantons
ont rejeté le projet. Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats et a transmis
aux Chambres le message et le projet de révision partielle de la loi. Les modifications
proposées déchargent la Confédération des activités de haute surveillance, de
coordination et de conseil dans les domaines des réservoirs, ainsi que de
l’expertise–type des éléments d’installations. La Confédération maintiendra toutefois
les principes essentiels du domaine des réservoirs (éviter, détecter et retenir les pertes
de liquides des réservoirs), ainsi que les prescriptions concernant l’autorisation
obligatoire et les mesures de protection. L’autorisation obligatoire cantonale est à
présent limitée aux secteurs dans lesquels se trouvent des nappes d’eaux souterraines
exploitables. La consultation a conduit à l’introduction, dans la loi sur la protection des
eaux d’une notification obligatoire pour les installations de stockage de liquides de
nature à polluer les eaux, qui ne sont pas soumises à autorisation. Le Conseil fédéral a
également précisé que les installations destinées aux eaux usées et aux engrais de
ferme ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la manipulation de liquides de
nature à polluer les eaux. Une disposition transitoire est prévue pour les réservoirs
enterrés à simple paroi : ils pourront être maintenus en service jusqu’au 1er janvier
2015, après quoi ils devront être remplacés par des réservoirs à double paroi. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2004
PHILIPPE BERCLAZ

Das Parlament hiess eine durch das Entlastungsprogramm 2003 bedingte Revision des
Gewässerschutzgesetzes gut. Damals hatte das Bundesamt für Umwelt (vormals BUWAL,
heute BAFU) Kürzungen im Personalbereich vorzunehmen, welche es durch einen
Abbau der staatlichen Kontrollen im Bereich der Tankanlagen realisierte; dies
wiederum machte die nun vorliegende Gesetzesänderung nötig. Die kleine Kammer
nahm die Vorlage einstimmig an. Im Nationalrat beantragte eine grüne
Kommissionsminderheit vergeblich Nichteintreten; sie wehrte sich dagegen, ein gutes
und verlässlich funktionierendes Kontrollsystem aufzugeben. Im Gegensatz zu
Bundesrat und Ständerat wollte der Nationalrat die Aufsicht über die Tankanlagen nicht
so stark lockern und beschloss, Lageranlagen alle zehn Jahre nach den Regeln der
Technik warten zu lassen; zudem müssten die Leckanzeigesysteme überprüft werden.
Im Differenzbereinigungsverfahren präzisierte der Ständerat, dass periodische
Kontrollen mindestens alle zehn Jahre nur bei bewilligungspflichtigen Lageranlagen zu
erfolgen haben, das heisst bei Anlagen, welche in besonders gefährdeten
Gewässerschutzbereichen liegen. Je nach Gefährdung der Gewässer soll der Bundesrat
Kontrollintervalle für weitere Anlagen festlegen können. Die Vorlage passierte die
Schlussabstimmung im Ständerat mit 44:0 Stimmen, im Nationalrat mit 118:73 Stimmen
bei drei Enthaltungen; Grüne, SP und EVP votierten geschlossen dagegen. 39
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Satisfait du contre-projet indirect adopté par les chambres l’année précédente, le
comité à l’origine de l’initiative populaire « Eaux vivantes (Initiative pour la
renaturation) » a décidé le retrait conditionnel de son texte. Le délai référendaire
ayant expiré sans être utilisé, le Conseil fédéral a déclaré le retrait effectif et fixé
l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2011. Il a en outre mis en consultation des
projets d’ordonnances d’application de la nouvelle législation. D’ici 2014, les cantons
devront planifier les travaux de renaturation des cours d’eau et des rives de lac. Les
mesures d’assainissement en aval des centrales hydroéléctriques doivent quant à elles
être réalisées dans un délai de 20 ans. L’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
définit par ailleurs la largeur minimale de l’espace réservé aux eaux et les conditions de
l’exploitation agricole extensive autorisée. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2010
NICOLAS FREYMOND

Eine im Berichtsjahr in die Vernehmlassung geschickte Änderung zum
Gewässerschutzgesetz will die Mikroverunreinigung durch Massnahmen bei zentralen
Abwasserreinigungsanlagen (ARA) reduzieren. Um die Mikroverunreinigung in
gereinigten Gewässern zu halbieren, müssten rund 100 Schweizer ARAs speziell
aufgerüstet werden, wozu rund 1,2 Mia. Franken benötigt würden. Zur Finanzierung der
Aufrüstung schlägt der Bundesrat eine von den Betreibern der ARA zu entrichtende
Abgabe vor, die sich an der Anzahl der an die Reinigungsanlage angeschlossenen
Einwohner bemisst. Die Vorlage wurde in Erfüllung einer im Vorjahr überwiesenen
UREK-Motion ausgearbeitet. Der Vernehmlassungsbericht lag im Berichtsjahr noch
nicht vor. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.04.2012
MARLÈNE GERBER

Um gegen die durch Medikamente, Hormone und Biozide verursachte und für Fische
und andere Wasserlebewesen äusserst schädliche Mikrovereinigung der Gewässer
vorzugehen, präsentierte der Bundesrat im Juni eine Botschaft zur Änderung des
Gewässerschutzgesetzes. Der auf eine im Jahr 2011 überwiesene Motion der UREK-SR
zurückgehende Gesetzesentwurf war im Vorjahr in die Vernehmlassung geschickt
worden. Um den Anteil von Mikroverunreinigungen im gesäuberten Abwasser zu
vermindern, sollen 100 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) insbesondere in
dichtbesiedelten Regionen der Schweiz entsprechend aufgerüstet werden. Zur Deckung
von 75% der bei der Aufrüstung der Abwasserreinigungsanlagen anfallenden Kosten
soll mit der Gesetzesänderung eine zweckgebundene Spezialfinanzierung geschaffen
werden, mit welcher die Grundlage für eine von der gesamten Wohnbevölkerung der
Schweiz zu entrichtende Abwasserabgabe geschaffen wird. Diese soll der Bund bei den
ARA voraussichtlich bis zur Deckung der Aufrüstungskosten von ca. CHF 1,2 Mia. im Jahr
2040 erheben. Die Höhe der Abgabe, die sich an der Anzahl der an die ARA
angeschlossenen Personen orientiert, soll den Betrag von CHF 9 pro Jahr und
Einwohner nicht übersteigen. Die Ergebnisse der im Vorjahr durchgeführten
Vernehmlassung zeigten, dass 130 der insgesamt 147 eingegangenen Stellungnahmen die
Einführung einer gesamtschweizerischen Abwasserabgabe grundsätzlich begrüssten.
Unter den ablehnenden Stellungnehmenden befanden sich der Kanton Jura, die SVP
und die Industrieverbände. Verschiedene Vernehmlasser hatten zudem verlangt, die um
eine zusätzliche Klärstufe ausgebauten Abwasserreinigungsanlagen von der Einziehung
einer solchen Abgabe zu befreien, da diese durch den erfolgten Ausbau bereits höhere
Gesamtkosten tragen müssten. Diese Bestimmung wurde vom Bundesrat nach der
Vernehmlassung in die Botschaft aufgenommen. Dem Ständerat, der die Vorlage in der
Wintersession als Erstrat behandelte, lag ein Minderheitsantrag Imoberdorf (csp, VS)
vor, der zusätzlich zu Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen auch
Massnahmen zur Nitrifikation subventionieren wollte. Damit sollte eine Benachteiligung
von 30 ARA in der Romandie verhindert werden, die während der in den 90er Jahren
durch den Bund erfolgte Subventionierung der Stickstoffbehandlung nicht
berücksichtigt wurden, weil sie gemäss dem damaligem Gewässerschutzgesetz gar nicht
zur Nitrifikation verpflichtet gewesen waren. Bundesrätin Leuthard stellte sich gegen
diesen Antrag. Experten wie der Verband Schweizer Abwasser- und
Gewässerschutzfachleute (VSA) und das Wasserforschungsinstitut EAWAG seien der
Ansicht, dass Nitrifikation zur Eliminierung von Spurenstoffen nicht notwendig sei.
Weiter seien die während den 90er Jahren eingesetzten Subventionsgelder in einigen
Westschweizer Kantonen sogar überdurchschnittlich hoch ausgefallen und darüber
hinaus würden mit diesem Zusatz diejenigen ARA benachteiligt, welche sich damals
freiwillig und ohne Bundessubventionen zur Aufrüstung entschieden hätten. Der
Minderheitsantrag fand mit 15 zu 22 Stimmen keine Mehrheit und der Ständerat
überwies die unveränderte Botschaft an den Nationalrat, welcher im Berichtsjahr noch
keine Stellung dazu nahm. 42
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Im Berichtsjahr beschloss das Parlament mit einer Änderung des
Gewässerschutzgesetzes (GSchG) die Aufrüstung von 100 Abwasserreinigungsanlagen
(ARA) zur Reduzierung der Mikroverunreinigung. Während sich der Ständerat bereits
2013 positiv zum Vorhaben geäussert hatte, stimmte der Nationalrat dem Anliegen im
Berichtsjahr zu - dies jedoch nicht ganz ohne Opposition. Eine aus SVP-Repräsentanten
bestehende Kommissionsminderheit verlangte Nichteintreten. Sie sah weder den
Handlungsbedarf für eine Aufrüstung gegeben - die Schweiz verfüge bereits über
hervorragendes Trinkwasser -, noch das Verursacherprinzip berücksichtigt, da die
anfallenden Kosten zur Sanierung eines Siebtels aller ARA über eine
gesamtschweizerische Abwasserabgabe finanziert werden solle. Mit Ausnahme der SVP
fand die Vorlage jedoch bei allen anderen Fraktionen Unterstützung. Die Höhe der
Abgabe (max. CHF 9 pro Einwohner und Jahr) sei vertretbar, lautete eines der
Hauptargumente der Befürworterseite, und der Bedarf für eine Nachrüstung sei
gegeben: Organische Mikroverunreinigungen, wie sie heute etwa durch Inhalte von
Medikamenten, Pflanzenschutzmitteln oder Körperpflegeprodukten entstehen, könnten
von den Anlagen nur ungenügend herausgefiltert werden, weswegen eine Aufrüstung
der zentralen ARA angebracht sei. Wie bereits im Ständerat fand sich auch im
Nationalrat eine weitere Kommissionsminderheit, welche auch die Elimination von
Stickstoff und die dazu benötigten Einrichtungen zur Nitrifikation finanziell
unterstützen wollte - ein Anliegen, welches alle grossen Fraktionen im Rat spaltete. Mit
111 zu 70 Stimmen folgte der Rat schliesslich der Kommissionsmehrheit. Somit gelangte
die Botschaft ohne Differenzbereinigung in die Schlussabstimmungen der beiden Räte,
wo sie in der Kantonskammer mit 39 zu 1 Stimmen bei zwei Enthaltungen und im
Nationalrat mit 137 zu 55 Stimmen bei drei Enthaltungen verabschiedet wurde. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2014
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Bei der Beratung der Reorganisation der Invalidenversicherung im Rahmen des zweiten
Paketes der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen schloss sich die Mehrheit
des Nationalrates der Argumentation von Bundes- und Ständerat an und lehnte den
Antrag der Minderheit für die Schaffung regionaler anstatt kantonaler IV-Stellen sowie
einer eigenen IV-Stelle für das Bundespersonal ab. 44
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Dans le cadre du second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons, la commission de la science et de la recherche
du Conseil national a débuté son examen de la révision totale de la loi fédérale sur
l'aide aux universités. Elle a approuvé, dans ce contexte, les propositions du DFI
relatives à une intervention additionnelle de la Confédération dans le domaine du
logement des étudiants, répondant en cela aux demandes pressantes des milieux
estudiantins, notamment de l'Union nationale des étudiants de Suisse (UNES). En 1989,
le Conseil des Etats s'était prononcé, à une faible majorité, contre une telle
intercession. La commission de la chambre basse a, par ailleurs, salué la précision du
cahier des charges de la Conférence universitaire suisse (CUS) apportée par les
sénateurs et a décidé d'une représentation appropriée de toutes les catégories de
personnes fréquentant les universités au sein de la CUS. 45
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Ende Mai eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019,
welche die Finanzierung der Kulturförderung des Bundes für die anstehende
Beitragsperiode regeln soll. Bis zum Ablauf der Frist gingen 339 Stellungnahmen ein.
Während die  zukünftigen Herausforderungen und die zentralen Handlungsfelder auf
wenig Widerstand stiessen, äusserten die Kantone mit Ausnahme des Kantons Genf auf
föderalen Aspekten beruhende Bedenken gegenüber dem eingeführten Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik", begrüssten aber im Grunde die verstärkten
Kooperationsbestrebungen zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Auch die FDP
und die SVP sahen die Kompetenzen der Kantone gefährdet. Die grosse Mehrheit der
eingegangenen Stellungnahmen zeigte sich mit der Höhe der einzusetzenden Mittel, die
im Vergleich zur Vorperiode eine Erhöhung um 3,4% bedeuten würden, zufrieden.
Demgegenüber wollte die FDP die Mittel auf dem Niveau der Kulturbotschaft 2012-2015
belassen, Economiesuisse und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) verlangten,
die Erhöhung auf 2,6%, resp. 3% zu beschränken, und die SVP plädierte gar für eine
Kürzung der Mittel. Auf der anderen Seite des Spektrums verlangten SP und Grüne
sowie 24 Kantone, der Schweizerische Video-Verband (SVV) und weitere
Kulturverbände eine Aufstockung der Beiträge in einzelnen Förderbereichen. Auf
grosse Vorbehalte oder gar Ablehnung stiess bei der Mehrheit der stellungnehmenden
Kantone das Vorhaben des Bundes, Werke der Bundeskunstsammlung sowie der
Gottfried-Keller-Stiftung in einer "Virtuellen Nationalgalerie" zu veröffentlichen.
Während die Kantone Waadt und Wallis sich daran störten, dass die virtuelle Plattform
nur Werken der Bundeskunstsammlung offen stehen sollte, würden es zahlreiche
weitere Kantone - darunter insbesondere die Innerschweiz - vorziehen, wenn man die
Werke in einem physischen Museum betrachten könnte. Der Kanton Zürich lehnte das
Vorhaben unter anderem aus dem Grund ab, dass die beiden Kunstsammlungen
grössere Lücken aufweisen würden. Betreffend verstärkter Förderung der
musikalischen Bildung, die Volk und Stände im September 2012 mit Annahme des
Bundesbeschlusses über die Jugendmusikförderung gefordert hatten, gingen die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Bestimmungen vielen gewichtigen Vernehmlassern zu wenig
weit. Neben verschiedenen Verbänden forderten auch Grüne, SP, GLP und CVP ein
separates Rahmengesetz für die musikalische Bildung. Auf der anderen Seite
erachteten ebenso viele Vernehmlasser die im Entwurf zur Kulturbotschaft enthaltenen
Bestimmungen diesbezüglich als zu weitgehend und zu konkret. 46
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